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Elisabeth Klatzer

Gender Budgeting als Instrument der
Gleichstellung?

Fakten zur politischen Umsetzung in Osterreich

Auf den ersten Blick stellt sich Osterreich als internationales Paradebeispiel
einer vorbildhaften Umsetzung von Gender Budgeting dar: Verankerung
der Verpflichtung zu Gender Budgeting in der Verfassung, Integration in
die Budgetreform zur Verankerung der Wirkungsorientierung als Leit-
prinzip der Haushaltsfiihrung sowie Aktivititen nicht nur auf Bundes-
ebene, sondern auch in einigen Bundesldndern und Gemeinden. Allerdings
ist zur Bewertung der Frage, wie vorbildlich die Umsetzung tatsichlich
einzuschitzen ist, ein genauerer Blick auf das tatsichlich Erreichte not-
wendig. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, wieweit in der nunmehr
knapp zehnjéhrigen Geschichte der Beschiiftigung mit Gender Budgeting
in Osterreich mit dieser Strategie tatsdichlich gleichstellungspolitische
Fortschritte erzielt werden konnten respektive wieweit MaBnahmen gesetzt
wurden, um gleichstellungspolitische Defizite abzubauen.

Ausgehend von einer Bestandsaufnahme der Umsetzung von Gender
Budgeting in Osterreich wird im vorliegenden Beitrag analysiert, welches
Verstéindnis von Gender Budgeting den Aktivititen zugrunde liegt und
welches gleichstellungspolitische Potential damit verbunden ist. Gender
Budgeting ist eine Strategie, die im Grunde die Frage nach der Verteilung
und den Wirkungen von offentlichen Einnahmen- und Ausgaben auf
Frauen und Minner stellt (vgl. Budlender et al 2002, 52). Wesentliche
Ziele sind dabei die ausgewogenere Verteilung der 6ffentlichen Ressourcen,
die Verbesserung der Gleichstellungssituation sowie die erhdhte Accoun-
tability (Rechenschaftspflicht) der Regierung im Hinblick auf nationale
und internationale Verpflichtungen (vgl. Elson 2002, Bakker 2002). Die
Thematisierung von Accountability impliziert die Frage, wem gegeniiber
‘die Regierung rechenschaftspflichtig ist respektive sein soll. Entsprechend
ist es in diesem Zusammenhang wesentlich, die Rolle unterschiedlicher
AkteurInnen — in Verwaltung, Politik, Zivilgesellschaft und Wissenschaft
— bei der Umsetzung von Gender Budgeting in Osterreich zu beleuchten.
AbschlieBend werden die zentralen Herausforderungen, die sich aus der
bisherigen Praxis in Osterreich ergeben, thematisiert.

Zivilgesellschaftliches Engagement'als Impulsgeber fiir
die Einfithrung von Gender Budgeting in Osterreich

Wichtige Impulse zur Umsetzung und Verankerung von Gender Budgeting
kamen, insbesondere in der Anfangsphase, von zivilgesellschaftlicher
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Seite (vgl. Klatzer 2006, Mayrhuber 2006). Sozial- und Wirtschaftswissen-

schafterinnen aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Interessenvertretungen,

Forschungsinstitutionen und Verwaltung, die sich zunﬁchst in Form eines

Arbeitskreises und spiter unter dem Namen ,,Watch Group. Gender und

Offentliche Finanzen“ zusammenfanden, brachten unter dem Eindruck

einer zunehmend restriktiven Budgetpolitik die internationale Diskussion

zu Gender Budgeting nach Osterreich. Ziel dieser Pioniergruppe war es,

Gleichstellungswirkungen im Zusammenhang mit der Budgetpolitik und

insbesondere Sparpolitik zu thematisieren und die Regierung zur Umset-

zung von Gender Budgeting zu bewegen (vgl. Beigewum 2002, Angelo et
al. 2003, Gubitzer/Trukeschitz 2004, Bergmann et al. 2004). Auch sollten

Frauen ermutigt werden, sich Budget-Fragen zu widmen, wirtschafts-

politische MaBnahmen zu beanspruchen und Veridnderungen in Richtung

von mehr Gendergerechtigkeit in Gang zu setzen, wie es im programma-
tischen Titel der ersten Publikation ,,Frauen macht Budets* (Beigewum

2002) zum Ausdruck kommit.

Der Ansatz der Gruppe versteht Gender Budgeting als Strategie, ,,die
Geschlechterperspektive in budget- und wirtschaftspolitische Prozesse und
Entscheidungen einzubringen, die Politiken zu verdndern und gleichzeitig
auf eine Transformation der Prozesse in Richtung Offnung und Demo-
kratisierung hinzuarbeiten.” (Beigewum 2002, 10) Zentrale Eckpunkte von
Gender Budgeting sind demnach (vgl. ebda; 18f): _

— Grundlage ist eine moglichst umfassende Analyse des Budgets mit

 besonderem Augenmerk auf Wechselwirkungen zwischen einzelnen

Politikbereichen. Eine partielle Analyse eines kleinen Bereiches istnoch

kein Gender Budgeting. 7 -

— Die Ergebnisse einer geschlechtsspezifischen Budgetanalyse sind Indiz
fur tieferliegende Ungleichheiten in der Verteilung von Macht, von
Chancen und beim Zugang zu Ressourcen. Diese Ungleichheiten sind

- schrittweise aufzudecken.

— Essentieller Bestandteil von Gender Budgeting ist, dass die Analyse zu
einer Verinderung der Politik im Sinne von mehr Gendergerechtigkeit,
Chancengleichheit und Gleichstellung fiihrt.

— Die Regierung muss regelméBig Rechenschaft dariiber ablegen, was in
Richtung von mehr Gendergerechtigkeit getan wurde.

— Die Nachvollziehbarkeit von politischen Verdnderungen ist von grofler
Bedeutung, daher miissen quantitative und qualitative Indikatoren zur
Bewertung der Fortschritte in Richtung Gendergerechtigkelt eingesetzt
werden.

— Esgehtauch um die Gestaltung und Anderung von politischen Prozessen.
Die Budgeterstellung ist transparenter und partizipativer zu gestalten.

— NGOs sind als Teil der mit Gender Budgeting implizierten Offnung in
den Budgetprozess einzubeziehen.
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— Die 6konomischen Grundlagen und Modelle sind aus feministischer Per-
spektive neu zu konzipieren: Bislang weitgehend ausgeblendete Bereiche
sind zu beriicksichtigen, beispielsweise: Wechselwirkungen zwischen
bezahlter und unbezahlter Okonomie, Versorgungsleistungen, die durch
unbezahlte Arbeit in Haushalt und Gesellschaft erbracht werden, Zeit als
knappe Ressource sowie der Haushaltssektor als produktiver Sektor.

Die Arbeit stellte eine Pionierleistung dar, die trotz widriger Umsténde —

mangelnde Ressourcen in Form von Zeit und Geld sowie eine konservativ-

rechte Regierung auf Bundesebene, die zur Verschlechterung des frauen-
politischen Klimas fiihrte (vgl. Appelt 2009, 43ff) — auf Echo gestoen ist.

Insbesondere zivilgesellschaftliche AkteurInnen und die Oppositionspar-

teien auf Bundesebene, SPO und Griine (auf Bundesebene gab es zu der

Zeit eine Mitte-Rechts Regierung), wurden auf das Thema aufmerksam.

Ab 2003 begann das sozialdemokratisch regierte Wien, gleichzeitig Stadt

und Bundesland, nicht zuletzt bestrebt, als Gegenpol zum konservativ-

rechts regierten Bund aufzutreten, zunéchst in einem Pilotprojekt und in
den Folgejahren flichendeckend die gesetzten Ziele umzusetzen.

Die ,,Watch Group. Gender und offentliche Finanzen* verfolgte in
weiterer Folge aktives Lobbying, um Gender Budgeting auch auf Bundes-
ebene zu verankern. Dabei bot sich eine groBangelegte Verfassungsreform-
debatte (,,Osterreich-Konvent*) als einmaliges window of opportunity, die
verfassungsrechtliche Verankerung von Gender Budgeting zu realisieren
(vgl. Klatzer 2004, 2005). Gleichzeitig wurde von der Watch Group die
internationale Zusammenarbeit verstirkt und mit einem internationalen
Treffen von filhrenden Gender Budget Aktivistlnnen und Wissenschafte-
rInnen in Wien der Grundstein fiir das Netzwerk ,,European Gender
Budgeting Network® gelegt (vgl. Klatzer/Neumayr 2006).

Gender Budgeting auf Bundesebene

Die Verfassungsreformdebatte fiihrte zu einer groBen Reform des Budget-
rechts, deren Kernstiicke eine ,,Schuldenbremse* in Form von gesetzlichen
mehrjihrigen Budgetobergrenzen sowie die Einfithrung der wirkungs-
orientierten Haushaltsfiihrung sind. Im Zusammenhang mit der Reform
wurde Gender Budgeting zweifach verankert. Einerseits als Staatszielbe-
stimmung, die eine Verpflichtung aller 6ffentlichen Gebietskorperschaften
zu Gender Budgeting auf rechtlicher Ebene festschreibt und am 1. Jénner
2009 in Kraft getreten ist: ,,Bund, Linder und Gemeinden haben bei der
Haushaltsfiihrung die tatsichliche Gleichstellung von Frauen und Ménnern
anzustreben.” (Artikel 13(3), Osterreichische Bundesverfassung)
Andererseits wurde verfassungsrechtlich normiert, dass die — bis 2013
einzufiithrende — Wirkungsorientierung ,,insbesondere auch unter Beriick-
sichtigung des Ziels der tatsdchlichen Gleichstellung von Frauen und
Minnern® (Art. 51(8) B-VG) zu erfolgen hat. Das bedeutet, Gleichstellung
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respektive Gender Budgeting, wie in den Erlduterungen zur Gesetzesreform
ausgefiihrt, als integralen Bestandteil des neuen Leitprinzips Wirkungs-
orientierung der Haushaltsfiihrung zu sehen. Osterreich hat sich damit auf
Verfassungsebene sehr ambitionierte Vorgaben gegeben.

Bereits vor Inkrafttreten dieser gesetzlichen Verankerung von Gender
Budgeting wurden fiir die Umsetzung auf Bundesebene Grundlagen durch
Ministerratsbeschliisse (vom 9. Mérz 2004 und vom 5. Mirz 2008) ge-
schaffen. Im Jahr 2004 wurde auch eine Interministerielle Arbeitsgruppe
fiir Gender Budgeting gegriindet (vgl. Bundeskanzleramt 2007, 2). Seit
dem Budget fiir das Jahr 2005 werden auf Bundesebene in den Budget-
materialien Informationen zu Genderaspekten des Budgets integriert. In
den Erlduterungen zu den jeweiligen Regierungsentwiirfen des Bundes-
voranschlages gibt es fiir jedes Ressort (Ministerium) ein Kapitel ,,Gender-
aspekte des Budgets®, in dem ausgewdihlte Genderanalysen dargestellt —
respektive vielfach auch nur angekiindigt werden.

- Der aufgrund der Budgetreform erstmals erstellte Strategiebericht 2009
(BMF 2009b) weist Gender Budgeting Pilotprojekte von unterschiedlicher
Reichweite und Bedeutung aus; im Folgenden eine beispielhafte Auswahl
(vgl. dazu Klatzer et al 2010): Das Parlament analysiert BesucherInnen-
zentrum und Personalkosten, das Aulenministerium ihre Aus- und Weiter-
bildung, das Finanzministerium untersucht die internen Qualifizierungs-
maBnahmen. Die Clearing-MaBnahme fiir jugendliche Menschen mit
Behinderung stellt das Pilotprojekt des Sozialministeriums dar, das Minis-
terium fiir Wissenschaft und Forschung untersuchte Leistungsstipendien,
das Ministerium fiir Verkehr, Innovation und Technologie Monatskarten-
BezieherInnen fiir 6ffentliche Verkehrsmittel etc. (vgl. BMF 2009b, 77-84).
Mehrere Ressorts verweisen auch auf laufende FrauenfordermaBnahmen
und/oder auf den grundsétzlich hohen Frauenanteil in der Verwaltung, was
laut deren Einschitzung vorerst keine weiteren genderspezifischen Aktivi-
titen notwendig scheinen lédsst. Als Beispiele fiir frauenférdernde MaB-
nahmen werden u.a. Mentoring-Projekte (etwa Verwaltungsgerichtshof,
Justizministerium) oder die FrauenférderungsmaBnahmen in Technologie-
programmen (Wirtschaftsministerium) angefiihrt.

Das Bundeskanzleramt analysiert neben den Anrufen beim Europatele-
fon'und der Verleihung von Orden und Auszeichnungen im Rahmen seiner
Zustdndigkeit fiir den Personalplan des Bundes die Besetzung von Fiih-
rungsfunktionen im Bundesdienst nach Geschlecht: ,,als Beitrag zum
Genderbudgeting [wurden] Kennziffern zur Transparenz der Anteile von
Frauen in den héchsten besoldungsrechtlichen Stellungen und damit in den
Fithrungsfunktionen aufgenommen.“ (Ebd., 77f). Im Zuge dessen haben
sich alle Ressorts Ziele gesetzt, welche Frauenanteile in den hochsten
entlohnten Funktionen bis 2013 angestrebt werden. Eine MaBnahme, die
sinnvoll ist, aber angesichts der im Bundes-Gleichbehandlungsgesetz seit
Jahren verankerten Quote von 40 Prozent respektive seit einer kiirzlich
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verabschiedeten Novelle auf 45 Prozent erhohten Quote keine wesentliche
Neuerung darstellt. Auch wurden weder die Auswirkungen der rigiden
Einsparungsmafnahmen im Personalbereich auf Frauen und Minner
untersucht noch Analysen der Personalausgaben (respektive Einkommen)
nach Geschlecht durchgefiihrt, was einer substantiellen Umsetzung von
Gender Budgeting eher entsprechen wiirde.

Im Vordergrund der Ausfiihrungen stehen meist die Frauen- und Méinner-
anteile bei Personal und Zielgruppen (,, Sex Counting ). Dies widerspricht
dem zumindest definitorisch breiter angelegten Verstindnis von Gender
Budgeting: ,,.Der Grundgedanke von Gender Budgeting ist also, die Aus-
wirkungen des Verwaltungshandelns und der Budgetpolitik insbesondere
hinsichtlich der Verteilung und Aufbringung &ffentlicher Mittel auf
Frauen und Minner zu analysieren und gegebenenfalls korrigierende
MaBnahmen zu ergreifen.” (Materialen zur Regierungsvorlage 1331 der
Beilagen XXII. GP, 5). Vereinzelt wurden auch externe Studien als Basis
fiir die Umsetzung von Gender Budgeting in Auftrag gegeben. Beispiele
sind eine Art Machbarkeitsstudie fiir die Bundesverwaltung (Gubitzer et
al.2006), Gender-Priifung im Finanzressort (Biffl et al. 2006) sowie Studien
im Forschungsbereich (Frey et al. 2007, Schaffer et al. 2009). Allerdings
wurden die in den Studien entwickelten empirischen und methodischen
Grundlagen bislang nicht weiter geltend gemacht.

Im Fall des Finanzministeriums liegen qualitativ tiefergehende Analysen
und Methoden vor, zum Teil intern, zum Teil extern erstellt (BMF 2002,
Einhaus et al. 2006, Biffl et al. 2006), die eine gute Grundlage fiir Mal-
nahmen darstellen. Insbesondere im Steuerbereich (vgl. auch Watch Group
2006) gibt es groBen Handlungsbedarf aus der Gleichstellungsperspektive.
Finanzministeriumsinterne Analysen belegen beispielsweise, dass Aus-
nahmebestimmungen im Einkommenssteuergesetz iberwiegend zugunsten
von Minnern gestaltet sind und dass Sozialversicherungsbeitrige (durch
Deckelung in Form von Hochstbeitragsgrundlagen) regressiv wirken und
damit niedrigere Einkommen, wo iiberproportional Frauen zu finden sind,
iiberproportional hohe Beitrige im Vergleich zum Einkommen einzahlen.
Das Finanzministerium (BMF 2006, 179ff) hat diese Ergebnisse scheinbar
aufgegriffen und behauptet, die Steuerreform 2004/2005 hitte eine iiber-
proportional hohe Entlastung fiir die Frauen bedeutet.

Allerdings ist diese Aussage kritisch zu hinterfragen: Die Tarifreform
fiilhrte absolut gesehen zu héheren Steuereinsparungen fiir Ménner (in
vielen Gruppen auch relativ), und die Reform der steuermindernden Tat-
bestinde im Einkommenssteuerrecht kam iiberwiegend Minnern zugute.
Weiters wurde durch die Anhebung der Zuverdienstgrenze zum Alleinver-
dienerabsetzbetrag die tendentiell strukturkonservierende Wirkung des
Modells ménnlicher Ernédhrer plus prekérer weiblicher Zuverdienst ver-
stiarkt. Die Wirkungen der Kapitalbesteuerung (Einfilhrung der Gruppen-
besteuerung) mit einer iiberproportional hohen Entlastung von internatio-
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nal titigen Unternehmen wurden in die Analyse nicht miteinbezogen,
obwohl sie einen ganz wesentlichen Teil der Steuerreform darstellten.

Vor dem Hintergrund dieser Einschidtzungen der Pilotprojekte auf
Bundesebene stellt sich Erniichterung ein. Die unter dem Titel Gender

' Budgeting durchgefiihrten Analysen sind punktuell, methodisch fragwiir-
dig und haben bislang — trotz mehrjahriger Aktivitidten und Erfahrungen
— keine nennenswerten MaBBnahmen und Verdnderungen der Budgetver-
teilung nach sich gezogen. Insbesondere fillt auf, dass der Zugang sich auf
meist wenig relevante Teilbereiche mit geringer budgetirer Relevanz be-
schrinkt. Wo groBere, aus Gleichstellungsperspektive relevante Bereiche
analysiert wurden (vgl. Finanzministerium), verliefen die Aktivititen im
Sand. Eine Ausnahme lésst sich im Bereich der Arbeitsmarktpolitik fest-
stellen. Die Gleichstellungsaktivititen in der Arbeitsmarktpolitik haben
allerdings bereits lange Tradition und wurden unabhiingig von der Ein-
fiihrung des Gender Budgeting schon Jahre davor in die Wege geleitet.

Mit der Haushaltsrechtsreform ergibt sich die Herausforderung, die
bisherigen Gender Budgeting Pilot-Aktivititen mit den MaBnahmen im

.Rahmen der wirkungsorientierten Verwaltungsfithrung zu koppeln (vgl.
Klatzer 2009). Die Gender Budgeting Pilotprojekte laufen bislang weit-
gehend losgelost von den ersten Implementierungsversuchen der wirkungs-

- orientierten Verwaltungsfithrung. Die Einfithrung von Gender Budgeting
im Rahmen der Wirkungsorientierung ab 2013 wird laut Vorgaben des
zustindigen Finanzministeriums auf die Definition eines Wirkungsziels
pro Ressort (Untergliederung) reduziert: ,,Konkret bedeutet dies, dass in
jeder Untergliederung eines der Wirkungsziele direkt aus dem Gleich-
stellungsziel abgeleitet werden sollte.“ (BMF 2009a, 6). Damit wird das
Bewusstsein auf konkrete Zielfestlegungen gelenkt, was angesichts feh-
lender expliziter, allgemein verbindlicher Gleichstellungsziele durchaus
ein wichtiger Schritt ist.

Allerdings beinhaltet diese Vorgehensweise gleichzeitig Schwach-
punkte: Nach den bisherigen Vorstellungen des Finanzministeriums er-
schopft sich die Umsetzung von Gender Budgeting damit in der Festlegung
maximal eines Gleichstellungsziels pro Ressort und einer entsprechenden
Malnahme respektive in einem Indikator pro Globalbudget. Es erscheint
vermessen zu glauben, dass sich damit an der Gleichstellungssituation viel
dandern wird. Die mit den bisherigen Aktivititen in die Wege geleitete
Verpflichtung zu Pilotprojekten respektive in einem deren schrittweise
Ausdehnung zur Durchfithrung von Genderanalysen in allen wichtigen
Budgetbereichen wird mit dem neuen Ansatz nicht explizit verkniipft. Es
bleibt derzeit nur die Hoffnung, dass nicht indirekt angestrebt wird, diese
Aktivitidten auslaufen zu lassen.

- Bislang sind die Aktivititen wie dargestellt auf Bundesebene auf Pilot-
projekte von unterschiedlichem Anspruchsniveau und auf vereinzelte
Versuche der Definition von genderspezifischen Wirkungszielen be-
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schrinkt. Es gibt zwar eine Arbeitshilfe und Hinweise zur Erstellung der
Kapitel Genderaspekte des Budgets, allerdings ist nicht erkennbar, dass
diese systematisch genutzt werden. Insbesondere zeigt sich das Fehlen von
einheitlichen, verbindlichen Qualitdtsstandards: Die bisherigen Pilotpro-
jekte sind von hochst unterschiedlicher Qualitit, teilweise zeigen die Er-
lauterungen grundlegendes Unverstindnis iiber Gender Budgeting an sich
auf, etwa wenn FrauenfordermaBnahmen oder Frauenanteile am Personal
im Kapitel Genderaspekte des Budgets aufgenommen werden. Gemessen
daran, dass bereits seit 2004 Pilotprojekte laufen, erstaunt in mehreren
Fillen die Simplizitit der Darstellungen.

Trotz guter gesetzlicher Grundlagen und bereits mehrjdhriger  Vor-
arbeiten bestehen noch groBe Herausforderungen, um Gender Budgeting
auf Bundesebene in ein effektives Gleichstellungsinstrument zu transfor-
mieren. Bemerkenswert ist auch die bislang rein verwaltungszentrierte
Umsetzung. Durch die bisherigen Gender Budgeting-Prozesse werden
keine neuen Moglichkeiten der Partizipation geschaffen. Die Ergebnisse
der Analyse sind zwar zumeist 6ffentlich, es werden aber keinerlei Aktivi-
titen fiir deren Verbreitung und das Erreichen einer breiteren Offentlichkeit
gesetzt.

Gender Budgeting auf Linder- und Gemeindeebene

Die Lage in den Bundesléndern ist sehr heterogen (vgl. Bundeskanzleramt
2009, Klatzer et al. 2010). Wihrend zwei Bundesldnder (Wien und Ober-
osterreich) seit 2004/2005 Strategien zur flichendeckenden Umsetzung
entwickelt haben, weisen andere nur punktuelle Manahmen oder Planun-
gen auf, In Wien wurde Gender Budgeting, aufbauend auf Pilotarbeiten in
einem Bezirk (Meidling), sowohl in den reguldren Bezirksbudgetierungs-
prozess integriert als auch fiir die gesamte Stadt Wien umgesetzt. Neben
der Einsetzung von Gender Budgeting-Beauftragten in allen Magistrats-
direktionen erfolgte im August 2005 die Verankerung von Gender Budge-
ting in der Abteilung fiir Budget und Statistik, womit es seither fester
Bestandteil des reguldren Budgeterstellungsprozesses ist. Seit dem Jahr
2006 beinhalten sowohl die Budgetvoranschlidge als auch die Rechnungs-
abschliisse regelmiBig einen Anhang zu Gender Budgeting.

In Wien gibt es einheitliche Vorgaben, Standards und Methoden fiir die
Durchfithrung der Arbeiten. Diese sind im Sinne einer einfachen verwal-
tungsinternen Umsetzung einfach gehalten: Im Wesentlichen handelt es
sich, aufbauend auf einer Situationsanalyse von Frauen und Ménnern in
der Stadt anhand eines Indikatorensystems hinsichtlich einzelner Budget-
posten, um eine Analyse der Frauen- und Minneranteile unter den Nutz-
erlnnen. Diese Analysen werden jedoch regelmiBig und systematisch
durchgefiihrt. Uber die Jahre hinweg wurde diese NutzerInnenanalyse
durch die systematische Erfassung von genderspezifischen Zielen, ge-
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planten Angeboten und MaBnahmen sowie Erfolgsindikatoren ergénzt (vgl.
Wien 2010). Damit liegt fiir Wien jdhrlich ein Gender Budget-Statement
vor, ebenso wie eine Uberpriifung der MaBnahmen im Rahmen des
Rechnungsabschlusses (vgl. Wien 2009). Wie auf Bundesebene sind die
Budgetdokumente zwar dffentlich, begleitend kénnten jedoch offentlich-
keitswirksame MaBBnahmen ausgebaut werden, um die Informationen auch
tatséchlich einer breiteren Offentlichkeit zuginglich zu machen respektive
diese verstdrkt am Budgetprozess zu beteiligen.

Ahnlich wie in Wien hat sich auch Oberdsterreich im Jahr 2004 fiir eine
systematischen Einfithrung von Gender Budgeting entschieden. Als Pilot-
projekt diente ein im Rahmens eines EU Projektes (teil)finanziertes For-
schungsprojekt (Mayrhuber et al. 2006). Mit dieser Studie wurden anhand
drei ausgewéhlter Politikfelder — Gesundheit, Bildung und Sport — Grund-
lagen geschaffen, insbesondere hinsichtlich der Definition und Beschreibung
der geschlechtsspezifischen Disparititen, der Festlegung von konkreten
Zielkriterien, der Entwicklung von Indikatoren zur Messung der Zielerrei-
chung sowie der Erarbeitung eines MaBnahmenbiindels zur Uberwindung
der Geschlechterdisparititen.

Und dhnlich wie in Wien zeigt sich in Oberosterrelch dass auf Grund-
lage klarer politischer Beschliisse eine strategische Steuerung und Institu-
tionalisierung als ldngerfristiger Prozess in die Wege geleitet wurde. An-
fangs waren sowohl die politische Situation (Koalition zwischen konser-
vativer und griiner Partei) als auch eine externe Anschubfinanzierung (durch
ein EU-Projekt) entscheidende Triebkréfte. Mittlerweile werden Ressour-
cen in den Aufbau der Kapazititen und in die Durchfuhrung von Pilot-
projekten investiert, und externe Expertise wird zur Entwicklung der
Herangehensweise und Unterstiitzung der Prozesse herangezogen. Aller-
dings zeigt sich auch hier-wiederum, dass man der Partizipation und Ver-
dnderung im Mitteleinsatz zur Behebung der identifizierten Geschlechter-
ungleichheiten bislang keine groBe Bedeutung zukommen lésst.

- Auf Gemeindeebene muss ein noch heterogeneres Bild gezeichnet
werden. Impulse gingen von der Griinen Bildungswerkstatt Oberdsterreich
aus, die bereits im Jahr 2005 einen Leitfaden fiir geschlechtergerechte
Gemeindebudgets entwickeln lieB (Klatzer/Neumayr 2006), mit dem
KommunalpolitikerInnen in Osterreich bei der Implementierung von
Gender Budgeting unterstiitzt werden sollen. Auf Stidte- und Gemeinde-
ebene gibt es verschiedene Gender Budgeting-Aktivitidten, allerdings nur
vereinzelt. Diese Aktivititen reichen von einzelnen Pilotprojekten, etwa
in der Stadt Salzburg zur Lehrstellenférderung (Schmidt 2006) oder zur
Sportforderung (Schmidt 2008), iiber einen strukturierten und dokumen-
tierten Einleitungsprozess von Gender Budgeting in Klosterneuburg
(Breiter et al. 0.J.) bis hin zu einer Gender-Analyse des Gemeindebudgets
in Tulln. Weitere Gemeinden und Stiddte planen MaBnahmen. Generell
hingt die Initiative nach wie vor am Engagement einzelner Personen aus

130 ' . WIDERSPRUCH — 58/10



Politik und Verwaltung. Angesichts dessen, dass die kommunale Ebene
mit der eingangs zitierten Verfassungsbestimmung seit 1.1.2009 rechtlich
zur Durchfiihrung von Gender Budgeting verpflichtet ist, zeigt sich ein
mageres Resultat. :

Herausforderungen fiir Osterreich

Die rechtlichen Grundlagen in Osterreich sind zweifelsohne international
vorbildhaft. Die Praxis zeigt allerdings ein gemischtes Bild: In den letzten
Jahren wurden auf allen foderalen Ebenen in Osterreich Gender Budgeting-
Projekte initiiert. Dennoch kann von einer konkreten Etablierung und In-
stitutionalisierung von Gender Budgeting als gleichstellungspolitischer
Strategie im Budgetprozess (noch) nicht gesprochen werden. Eine Aus-
nahme stellt hierbei Wien dar. Die bisherigen Analysen konzentrierten sich
zumeist — wiederum mit Ausnahme von Wien und zunehmend auch Ober-
osterreich — nur auf Teilbereiche der 6ffentlichen Haushalte. Zudem zeigt
sich generell als wesentlicher Schwachpunkt aller Aktivitédten, dass sie bei
der — zumeist sehr einfach gestrickten — Analyse stehenbleiben: Der
identifizierte Veridnderungsbedarf zur Verbesserung der Gleichstellung
fiihrte bislang auf keiner Ebene zu strukturellen Verinderungen budget-
politischer Maflnahmen. _

Eine erfolgreiche Umsetzung und Implementierung von Gender Budge-
ting wiirde jedoch eine Reihe von Konkretisierungen und verbesserten
Rahmenbedingungen erfordern (vgl. Autorinnenkollektiv 2009, Klatzer et
al. 2010):

Sicherstellung emheztlzcher Qualztatsstandards Das Fehlen von ein-
heitlichen, allgemein akzeptlerten Qualitédtsstandards zur Durchfiihrung
von Gender Budgeting in Osterreich macht sich in einer groBen Band-
breite hinsichtlich der Qualitit bemerkbar. Die Tendenz zu einem verein-
fachten Zidhlen von Méannern und Frauen (sex-counting) trivialisiert den
Ansatz und reduziert die Aussagekraft und das Potential der Analysen.
Insbesondere die Erweiterung der 6konomischen Analysen und die Ein-
beziehung der Wechselwirkung zwischen offentlichen Budgets und un-
bezahlter Arbeit werden praktisch vollstindig ausgeblendet. Beispiele fiir
derartige Wirkungszusammenhiénge sind Einsparungen im Gesundheits-
bereich und erhohter Pflegebedarf zuhause, Verfiigbarkeit von Kinder-/
Altenbetreuung und unbezahlte Betreuungsarbeit, 6ffentliche Verkehrs-
infrastruktur und Wegzeiten.

Erhohte Transparenz und Forderung der Partizipation: Die Ergebnisse
der Gender Budgeting-Arbeiten sind mit wenigen Ausnahmen zwar 6ffent-
lich, allerdings dennoch schwer zugénglich. Budgetunterlagen und die
dazugehorigen Gender Budget-Analysen relevanter Ausgaben und Einnah-
men werden nicht speziell in verstiindlicher und nachvollziehbarer Form
der Offentlichkeit zuginglich gemacht. Trotz der Meriten zivilgesellschaft-
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licher Aktivititen bei der Einfiihrung von Gender Budgeting in Osterreich
und bei der gesetzlichen Verankerung wird Gender Budgeting mittler-
weile auf allen Ebenen als primir verwaltungsinterne Aktivitit verstanden
— Mitwirkung von Wissenschaft und Zivilgesellschaft ist nicht vorgese-
hen.

Nutzung des gleichstellungspolitischen Verdnderungspotentials: Bemer-
kenswert ist auch, dass in Osterreich kein Transfer der Analyseergebnisse
in die politische Debatte iiber haushaltspolitische Prioritédten stattfindet.
Die Grenzen des primér verwaltungszentrierten Zuganges zu Gender
Budgeting in Osterreich zeigen sich bereits nach wenigen Jahren. Es
werden weder die Potentiale von Gender Budgeting als gleichstellungspo-
litisches Instrument genutzt, noch gelang bislang die Etablierung von
Gender Budgeting als Accountability-Instrument der Regierungspolitik,
mit dem die Regierung Rechenschaft {iber ihre gleichstellungspolitische
Performance ablegt. Es fehlen konkrete Gleichstellungsziele und Indika-
toren zur Bewertung der Forschritte in Richtung Geschlechtergerechtigkeit.
Die Verwaltung verliert sich in Detallanalysen und die politische Perspek-
tive fehlt zumeist.

Weiters ist Verbesserungsbedarf bei Institutionalisierung und Ressour-
cen (personelle und finanzielle Ressourcen, z.B. Schaffung von Gender
Budgeting-Biiros in den Ressorts) auszumachen, ebenso wie eine ver-
besserte strategische Steuerung und Gestaltung der Prozesse und die In-
tegration einer gesamtstaatlichen Perspektive (Beriicksichtigung der Fi--
nanzierungsverflechtungen aufgrund der fdderalen Struktur und der Vielzahl
ausgegliederter Rechtstriiger wie beispielsweise Universititen, Bahn,
Forderungsgesellschaften) notwendig wiren.

Gender Budgeting als Priifmafstab in der Krisenbewdiltigung : Politisch
besteht die groBte Herausforderung in einer Repolitisierung von Gender
Budgeting im Sinne einer Verankerung von Geschlechtergleichstellung als
wesentliches (budget)politisches Anliegen. In Anbetracht der Wirtschafts-
und Finanzkrise und der kommenden EinsparungsmalBnahmen bei den
offentlichen Budgets ist eine Begleitung durch Gender Budgeting wichti-
ger denn je. Es zeichnet sich ein zunehmend beschleunigter Umbau des
Budgets und des offentlichen Sektors insgesamt ab. Dabei konnten die
rechtlichen Verpflichtungen Relevanz erhalten, um gleichstellungswidrige
MaBnahmen zu verhindern respektive zu entschérfen, sofern es gelingt,
den politischen Gehalt von Gender Budgeting zu (re)aktivieren.

Notwendigkeit der ,,Emmzschung von aufien: Es ist eine Uberforde-
rung, die Verwaltung als Drehscheibe der Verdnderung zu positionieren.
Wie internationale Erfahrungen zeigen, sind regierungsinterne Gender
Budgeting-Aktivititen wichtig, da viele Informationen und Daten nur in-
nerhalb der Verwaltung vorhanden sind. Allerdings bedarf ein derartiger
Ansatz einer Ergidnzung durch Aktivititen von auen. Darauf hat die Watch
Group zwar bereits von Beginn an hingewiesen. Bereits frithzeitig wurde
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auf die Notwendigkeit der Einrichtung eines Gender-Budget-Forums mit
breiter 6ffentlicher Beteiligung aufmerksam gemacht, das zur Forderung
der Transparenz und Partizipation den Prozess begleiten soll; ebenso auf
einen wissenschaftlichen Beirat fiir die Planung und Umsetzung von
Gender Budgeting sowie die Einrichtung eines unabhingigen, 6ffentlich
finanzierten Gender Institutes, das Monitoring, Forschung und Beratung
der offentlichen Hand im Bereich Gender und offentliche Finanzen zur
Aufgabe hat (vgl. Watch Group. Gender und 6ffentliche Finanzen o.J., 91).
Bislang allerdings erfolglos.

Fiir die Zukunft von Gender Budgeting in Osterreich wird es von ent-
scheidender. Bedeutung sein, wieweit es gelingt, die Offentlichkeit und
zivilgesellschaftliche AkteurInnen zu mobilisieren. Es bedarf des Drucks
von auBen, um von der Regierung eine sinnvolle Erfiillung der gesetzlichen
Verpflichtungen einzufordern und Rechenschaft iiber die Umsetzung
gleichstellungspolitischer Verpflichtungen zu verlangen. Die Grundlagen
sind vorhanden, aber nur durch entschiedene Schritte der Politisierung,
also durch offentliche Aufmerksamkeit und kontinuierliche Einmischung
von auBen kann das Potential von Gender Budgeting zur Entfaltung ge-
bracht werden. :

Literatur

Angelo, Silvia/Bergmann, Nadja/Lunzer, Gertraud/Mayrhuber, Christine/Schlager, Christa,
2003: Engendering Budgets — Problemaufriss fiir Osterreich. In: Kurswechsel 1, Wien
Appelt, Erna (Hg.), 2009: Gleichsteilﬁngspolitik in Osterreich. Eine kritische Bilanz. Inns-

bruck .

Autorinnenkollektiv, 2009: Gender Budgeting in Osterreich. Moglichkeiten und Grenzen
einer politischen Gleichstellungsstrategie. In: Appelt 2009, S. 79-98

Bakker, Isabella, 2002: Fiscal Policy. Accountability and Voice: The Example of Gender
Responsive Budget Initiatives. UNDP, occasional paper 2002/1, http://hdr.undp.org/en/
reports/global/hdr2002/papers/bakker_2002.pdf (12.5.2010)

Beigewum (Hg.), 2002: Frauen macht Budgets. Staatsfinanzen aus Geschlechterperspektive.
Wien (Beirat fiir gesellschafts-, wirtschafts- und umweltpolitische Alternativen)

Bergmann, Nadja/Gubitzer, Luise/Klatzer, Elisabeth/Klawatsch-Treitl, Eva/Neumayr,
Michaela, 2004: Gender Budgeting. Handbuch zur Umsetzung geschlechtergerechter
Budgetgestaltung. Wien http://www1.uni-ak.ac.at/gender/wp-content/gender-budgeting-
handbuch.pdf (1.5.2010) .

Biffl, Gudrun/Klatzer, Elisabeth/Schratzenstaller, Margit, 2006: Gender Priifung im Finanz-
ressort. Handreichungen fiir Gender Priifungen im Finanzressort. Bundesministerium fiir
Finanzen, Wien

Breiter, Marion/Klatzer, Elisabeth, 2007: Gender Budgeting in Klosterneuburg. Projekt-zur

* Einleitung eines Gender Budgeting Prozesses auf Gemeinde-Ebene 2006-2007 . Klosterneu-
_burg www.institut-sofia.at/downloads/Doku_GenderBudgeting_KIBg.pdf (10.5.2010)

Buchinger, Birgit/Gschwandtner, Ulrike/Schaffer, Nicole/Woitech Birgit/Mayrhuber, Chris-
tine, 2008: Gender Budget Analyse. Leitfaden fiir bewirtschaftende Stellen der Landes-
verwaltung Oberdsterreich. Linz

WIDERSPRUCH - 58/10 133



Budlender, Debbie/Elson, Diane/Hewitt, Guy/Mukhopadhyay, Tanni, 2002: Gender Budgets
-Make Cents. Understanding Gender Responsive Budgets. London

Bundeskanzleramt, 2007a: Arbeitshilfe fiir Gender Budgeting in der Verwaltung. Erstellt von

~ Regina Frey und Manfred Khnen, Wien

Bundeskanzleramt, 2007b: Gender Budgeting Projekte auf Bundes— Lénder- und Gemeinde-
ebene. Wien http://www.w-fforte at/fileadmin/Redaktion/Daten/KnowledgeBase/Gender-
budgeting AUT.pdf (12.5.2010)

Bundeskanzleramt 2009: Gender Budgeting. Art. 13 Abs.3 B-VG Umsetzung. Lénderstellung-
‘nahmen http://www.imag-gendermainstreaming at/cms/imag/attachments/2/7/9/CH0561/

- CMS1254999443167/gb_landesebene_0309.pdf (21.5.2010)

Bundesministerium fiir Finanzen, 2002: Ist das Osterreichische Steuersystem tatsichlich ,,ge-
schlechtsneutral“? Ergebnis eines Lohn- und Einkommensteuer-Vergleichs Ménner- Frauen.
Arbeitsgruppe Gender Mainstreaming im Bundesministerium fiir Finanzen, Wien

Bundesministerium fiir Finanzen, 2006: Bundesfinanzgesetz 2006 Arbeitsbehelf. Erldute-
rungen zum Bundesvoranschlag Wien

Bundesministerium fiir Finanzen, 2009a: Wirkungsorientierte Haushaltsfithrung. Handbuch.
Wien

Bundesministerium fiir Finanzen, 2009b: Strategiebericht 2011 — 2014 gemiB § 12 ¢ BHG
Wien :

Bundesministerium fiir Finanzen, 2010: Strateglebencht 2010 — 2014 gemis § 12 g BHG.
Wien

Einhaus, Arnd/Kltzmantel Edith/Rainer, Anton, 2006: Ist die Emkommensbesteuerung ge-
schlechtsneutral? Bundesministerium fiir Finanzen Working Paper, 2/2006, Wien

Elson, Diane, 2002: Gender Responsive Budget Initiatives: Some Key Dimensions and Prac-
tical Examples. Paper presented at the conference on Gender Budgets, Financial Markcts,
Financing for Development, Heinrich-Boll Stiftung, Berlin

Europarat, 2005: Gender budgeting. Final report of the Group of specialists on-gender bud-
geting. Strassburg

Frey, Regina/Spangenberg, Ulrike, 2007: Gender Budgeting in fiinf Forschungsprogrammen.
Studie im Auftrag des Bundesministeriums fiir Wissenschaft und Forschung. Berlin

Gubitzer, Luise/Klatzer, Elisabeth/Neumayr, Michaela, 2006: Gender Budgeting in der Bun-
desverwaltung. Pilotstudie am Beispiel ausgewihlter Teile des Drogenbudgets. Studie im
Auftrag des Bundesministeriums fiir Gesundheit und Frauen, Wien

Gubitzer, Luise/Klatzer, Elisabeth/Neumayr, Michaela, 2008: Gender Budgeting — Anleitung
und Beispiele zur Umsetzung in 6ffentlichen Institutionen. Wien

Gubitzer, Luise/Trukeschitz, Birgit (Hg.), 2004: Frauen und Budget. Frankfurt/Maln

Klatzer, Elisabeth, 2003: Geschlechtergerechtigkeit als Kernthema der Budget- und Wirt-
schaftspolitik: Theorie und Praxis von Engendering Budgets. Dissertation, Wien

Klatzer, Elisabeth,2004: Verankerung von Gender Budgeting in der Finanzverfassung. Textvor-
schlige.Dok.527/AVORL-K ,Ausschuss 10,5. Sitzung am 12.5.1004 http://www .konvent.
gv.at/portal/page?_pageid=905,678705&_dad=portal&_schema=PORTAL (21.5.2010)

Klatzer, Elisabeth, 2005: Finanzverfassung und Gender. Die Finanzverfassungsreform als
emanzipatorisches Projekt? In: Graf, Daniela/Breiner, Franz (Hg),2005: Projekt Osterreich.
In welcher Verfassung ist die Republik? Wien

Klatzer, Elisabeth, 2006: Geschlechtergerechte Budgetgestaltung — Gender Budgeting in
Osterreich. Uberblick und Ausblick. In: Lichtenecker, Ruperta/Salmhofer, Gudrun (Hg.):
Gender Budgeting. Theorie und Praxis im internationalen Vergleich. Studien zur Frauen-
und Geschlechterforschung, Band 4, S. 133-153

‘Klatzer, Elisabeth,2008: Neue Qualititsmafstibe fiir die Finanzpolitik — Gender Budgeting als
PriifmaBstab geschlechtergerechter Budgetpolitik. In: Appiano-Kugler, Iris/Kogoj, Traude
(Hg.), 2008: Going Gender & Diversity. Ein Arbeitsbuch. Wien, S. 113-124

Klatzer, Elisabeth, 2009: Reform of Public Finance Management: Integrating Gender Bud-

geting and Performance-Based Budgeting. Paper presented at the 12th biennial CIGAR

134 : WIDERSPRUCH - 58/10



Conference Comparative International Governmental Accounting Research ,,New Chal-
lenges for Public Sector Accounting®, 28th — 29th May 2009, Modena

Klatzer, Elisabeth/Neumayr, Michaela 2006a: Das geschlechtergerechte Gemeindebudget. Ein
Leitfaden zur Einfithrung des Gender Budgeting auf kommunaler Ebene. Griine Bildungs-
werkstatt Oberosterreich, Attnang-Puchheim

Klatzer, Elisabeth/Neumayr, Michaela, 2006b (Hg.): Gender Budgetmg in Europa Konfe-
renzdokumentation. Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft, Nr. 99, Arbeiterkammer,
Wien

Klatzer, Elisabeth/Schratzenstaller, Margit/Buchinger Birgit/Schaffer, Nicole, 2010: Gender
Budgeting in the Constitution — A Look at Formal and Real Conditions in Austria. In:
Internationale Politik und Gesellschaft 2 /2010, Berlin, 48-64

Madorin, Mascha, 2003: Gender Budget. Erfahrungen mit einer Methode des Gender Main-
streaming. In: Widerspruch Heft 44, Ziirich

Mayrhuber, Christine, 2006: Kurziiberblick iiber Gender Budgeting Initiativen und PrOJekte
in Osterreich. In: Klatzer/Neumayr 2006a, S. 23-36

Mayrhuber, Christine/Neumayr, Michaela/Schratzenstaller Margit/Buchinger, Birgit/
Gschwandtner, Ulrike 2006: Gender-Budget-Analyse fiir Oberosterreich. Studie des Os-
terreichischen Instituts fiir Wirtschaftsforschung und Solution im Auftrag des Amtes der
Oberosterreichischen Landesregierung. Wien/Salzburg

Osterreichischer Nationalrat,2007: Materialen zur Regierungsvorlage 1331 der Beilagen X XII.
GP http://www parlament.gv.at/PG/DE/XXII/I/I_01331/fname_057830.pdf, 14.5.2010

Schaffer, Nicole/Holzinger, Florian/Woitech, Birgit,2009: Gender Budgeting in Forschungs-
und Technologieprogrammen (bmvit). Studie im Auftrag des Bundesministeriums fiir
Verkehr, Innovation und Technologie. Wien ‘

Schmidt, Alexandra, 2006: Geschlechtergerechte Lehrstellenférderung. Die Anwendung von
Gender Mainstreaming und Gender Budgeting am Beispiel der Lehrstellenférderung der
Stadt Salzburg. Analyse, Bericht, MaBnahmen. Salzburg

Schmidt, Alexandra, 2008: Geschlechtergerechte Sportférderung. Befragungsergebnisse und
Bericht. Salzburg '

Wien, 2009: Gender Budgeting, Anhang zum Rechnungsabschluss 2008. Wien

Wien, 2010: Gender Budgeting, Anhang zum Voranschlag der Stadt Wien 2010. Wien

Watch Group. Gender und 6ffentliche Finanzen: Geschlechtergerechte Budgetgestaltung. Wien
http://www.partizipation:at/fileadmin/media_ data/Downloads/themen/ watchgroup_gen-
derbudgeting_darstellung.pdf (10.5.2010)

Watchgroup. Gender & offentliche Finanzen, 2006:- Elemente einer Gender-Analyse des
Steuersystems. In: Kurswechsel 1, ,,Steuer(ungs)konzepte mit Zukunft*. Wien

Buchhandlung am Helvetlaplatz

Volkshaus
Stauffacherstrasse 60
8026 Zﬁr_ich 4

Telefon 044 241 42 32
Telefax 044 291 07 25
www.helvetiabuch.ch
info@helvetiabuch.ch

Politik und Literatur | von > Autonomie
bis > Zwangsneurose

WIDERSPRUCH - 58/10 135



	Gender budgeting als Instrument der Gleichstellung? : Fakten zur politischen Umsetzung in Österreich

